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Vorbemerkung / Hinweis 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg basiert auf dem Jahresabschluss 2014 des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg vom 20. Juni 2016 und darf nur im 
Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verwendet werden. 

Der Jahresabschluss 2014 des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg ist als 
Anlage dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 beigefügt. 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg dient der Berichterstattung des Verbandsvorstandes 
und ist Grundlage des Feststellungs- und Entlastungsbeschlusses. 

 

1 Auftrag und Auftragsdurchführung 

1.1 Prüfungsauftrag und -grundlagen 

Der Prüfungsauftrag bestand für die Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2014 des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg.  

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg fällt unter die Regelungen des 
§ 170 KV M-V, wonach die haushaltsrechtlichen Vorschriften eines Zweckverbandes 
anzuwenden waren. Gemäß § 161 Absatz 1 Satz 2 gelten für die Haushaltswirtschaft eines 
Zweckverbandes die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
entsprechend. Danach hat der Regionale Planungsverband Westmecklenburg gemäß 
§ 60 Absatz 1 Satz 1 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 
Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 

Nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des KPG M-V haben Zweckverbände, soweit ein Verbandsmitglied 
ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet hat, sich dieses Rechnungsprüfungsamtes zu 
bedienen. Gemäß § 18 Absatz 3 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg wird der Jahresabschluss alljährlich durch das Rechnungsprüfungsamt 
eines Mitgliedes, das in regelmäßigem zeitlichen Wechsel jeweils vom Verbandsvorstand 
bestimmt wird, geprüft. Der Verbandsvorstand des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg hat in seiner Sitzung am 20. April 2016 die Landeshauptstadt Schwerin 
als zuständigen Träger für die Durchführung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 
2014 und 2015 bestimmt. Zuvor wurden die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 durch den 
Landkreis Ludwigslust-Parchim geprüft, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 
soll der Landkreis Nordwestmecklenburg übernehmen.  

 

1.2 Umfang und Durchführung der Prüfung 

Mit Schreiben vom 20. Juni 2016 ist gegenüber der Landeshauptstadt Schwerin angezeigt 
worden, dass der Jahresabschluss 2014 aufgestellt und vom Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung am 20. Juni 2016 gezeichnet wurde. Der Jahresabschluss mit den 
dazugehörenden Anlagen war diesem Schreiben beigefügt. 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 3a KPG M-V dahingehend zu prüfen, ob er ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 
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Gemäß Praxishilfe Jahresabschlussprüfung1 hat die Prüfung grundsätzlich risikoorientiert zu 
erfolgen. Dies bedeutet, dass die Prüfung so auszurichten ist, dass Prüfungsaussagen mit 
hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Die Prüfung des Jahresabschlusses des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 2014 sowie dessen Anlagen bezog sich 
daher auf ausgewählte Stichproben und ist insofern von einer lückenlosen Prüfung 
abzugrenzen. Die Auswahl der Stichproben und die Prüfung erfolgten im pflichtgemäßen 
Ermessen der Prüferin.  

Aufgrund der relativ geringen Anzahl der Buchungen und der zum Teil niedrigen Werte 
einzelner Bilanzpositionen wurden für die Prüfung keine Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt. 

Die Prüfung fand mit Unterbrechungen im Zeitraum vom 28. Juli 2016 bis 
26. September 2016 statt.

1.3 Geprüfte Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung übersandt: 

 Bilanz 2014

 Ergebnisrechnung 2014

 Finanzrechnung 2014

 Anhang zum Jahresabschluss 2014

 Anlagenübersicht 2014

 Forderungsübersicht 2014

 Verbindlichkeitenübersicht 2014

 Übersicht über Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014

 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014

Weiterhin wurden für die Prüfung herangezogen: 

 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2014

 Satzung des Regionalen Planungsverbandes in der Fassung vom 
14. Dezember 2011

 Geschäftsordnung des Regionalen Planungsverbandes in der Fassung vom
14. Dezember 2011

 Kontoauszüge und Tagesabschlüsse des Haushaltsjahres 2014

 Buchungsbelege des Haushaltsjahres 2014

2 Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg – Auswertung des 
Rechenschaftsberichtes 

Gemäß § 161 Absatz 1 KV M-V i. V. m. § 60 Absatz 3 Nr. 1 KV M-V sowie § 42 Absatz 2 
Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss der Rechenschaftsbericht als Anlage 
beizufügen. Die inhaltlichen Anforderungen ergeben sich aus § 49 GemHVO-Doppik. 
Danach sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse 
des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen 
Haushaltsjahr zu geben. Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und 
umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der 

1
Empfehlungen zur Prüfung des Jahresabschlusses, Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung des 
NKHR M-V, Stand 29. April 2011 
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Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu enthalten. Der 
Rechenschaftsbericht soll auch auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie auf Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung eingehen. 

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 enthält eine kurze Darstellung der 
rechtlichen Grundlagen.  

Die Ertragslage innerhalb des Haushaltsjahres 2014 ist im Rechenschaftsbericht zutreffend 
dargestellt worden. Durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 47.042,16 € wurde 
das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung ausgeglichen.  

Zur Finanzlage wurde im Rechenschaftsbericht zutreffend dargestellt, dass der Saldo der 
ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen 9.185,63 € beträgt. Nicht zutreffend ist, 
dass der Bestand der liquiden Mittel sich um diesen Betrag erhöht hat. Der Bestand der 
liquiden Mittel hat sich, wie im Anhang unter Punkt C.3 richtig dargestellt, um 9.066,63 € 
erhöht, da eine Auszahlung für Investitionstätigkeit in Höhe von 119,00 € vorgenommen 
wurde. Die Finanzrechnung weist somit einen Finanzmittelüberschuss von 9.066,63 € aus.  

Die Liquiditätslage ist als weiterhin stabil bezeichnet worden. Gemäß Rechenschaftsbericht 
ist für die wirtschaftliche Lage des Regionalen Planungsverbandes kennzeichnend, dass die 
Liquidität ausreichend ist, um die Verbindlichkeiten und Rückstellungen zu decken.  

Die Aufgaben innerhalb des Haushaltsjahres 2014 bestanden im Bereich der 
Regionalplanung im Wesentlichen in der Vorbereitung der Teilfortschreibung des 
Kapitels 6.5 Energie des RREP und in der Umsetzung des Regionalen Energiekonzeptes für 
die Region Westmecklenburg. Innerhalb des Modellvorhabens der Raumordnung 
„Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ wurden zwei Umsetzungsprojekte bearbeitet. 

Weiterhin enthält der Rechenschaftsbericht Ausführungen zu den künftigen Aufgaben, diese 
werden gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. März 2016 folgende 
Schwerpunkte haben, welche gleichzeitig das RREP 2021 inhaltlich vorbereiten: 

- Teilfortschreibung RREP Kap. 6.5 Energie 
- Dialog in den Stadt-Umland-Räumen Wismar und Schwerin 
- verstärkte Öffentlichkeits- und Gremienarbeit zur Siedlungsentwicklung 
- Klimaschutzmanagement (Drittmittelprojekt). 

Im Rechenschaftsbericht wird kurz dargestellt, dass auch unter Berücksichtigung der 
Fortführung bzw. Beendigung begonnener Projekte die Stabilität der Verbandsumlage für die 
Folgejahre gesichert ist. Neue Projekte werden aber nur möglich sein, wenn Eigenanteile 
durch zusätzliche Finanzierungsquellen gesichert sind. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass nach Schluss des Haushaltsjahres keine 
besonderen Vorgänge zu verzeichnen waren. 

Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 erfüllt die 
inhaltlichen Anforderungen des § 49 GemHVO-Doppik. Er zeigt den Verlauf der 
Haushaltswirtschaft sowie wichtige Ereignisse auf und spiegelt die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wider. Durch die 
Übernahme der Sach- und Personalkosten für die Geschäftsstelle und die erforderlichen 
Aufwendungen für das RREP durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, die im Einzelfall 
mögliche Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes, Bundes oder der EU sowie durch 
die Möglichkeit, die durch die Mitglieder zu zahlende Umlage durch Haushaltssatzung 
jährlich zu regulieren, ist die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg stabil und nur bedingt risikobehaftet. 
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3 Rechtliche Verhältnisse 

Gemäß § 12 Landesplanungsgesetz (LPlG) wird das Land Mecklenburg-Vorpommern in die 
vier Planungsregionen Westmecklenburg, Mittleres Mecklenburg/Rostock, Mecklenburgische 
Seenplatte und Vorpommern gegliedert. In jeder dieser Planungsregionen besteht die 
gesetzliche Pflicht, einen Regionalen Planungsverband zu bilden. Sie sind 
Zusammenschlüsse der Landkreise und kreisfreien Städte, der großen kreisangehörigen 
Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen Region. 

Als Körperschaften des öffentlichen Rechts unterliegen sie der Rechts- und Fachaufsicht des 
Landes. Aufsichtsbehörde ist die oberste Landesplanungsbehörde. Die Rechtsaufsicht 
nimmt diese im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport wahr. 

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg ist eine kommunal verfasste 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und für den Bereich der Planungsregion 
Westmecklenburg Träger der Regionalplanung.  

Organe des Regionalen Planungsverbandes sind die Verbandsversammlung und der 
Verbandsvorstand. 

Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg ist das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg. 

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg hat gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg vom 14. Dezember 2011 die Aufgabe,  
gemäß § 9 Absatz 1 LPlG das Regionale Raumentwicklungsprogramm aufzustellen, zu 
ändern oder zu ergänzen und dabei gemäß § 4 Absatz 5 LPlG eine Umweltprüfung 
durchzuführen, außerdem gemäß § 20 a Absatz 1 LPlG auf die Verwirklichung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg hinzuwirken, indem er die 
Zusammenarbeit der für die Verwirklichung maßgebenden Behörden und Personen des 
Privatrechts fördert. Dies kann insbesondere durch Regionalmanagement und die Erstellung 
von Entwicklungskonzepten für die Region oder deren Teilräume oder durch die Beteiligung 
an der Erstellung von raumrelevanten Entwicklungskonzepten geschehen. Der Regionale 
Planungsverband Westmecklenburg hat auch die Aufgabe, Stellungnahmen zu 
raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben abzugeben. 

 

4 Mitglieder des Regionalen Planungsverbandes Westmecklen-
burg, Verbandsumlage 

Mitglieder des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg sind gemäß § 12 Absatz 2 
LPlG 

- der Landkreis Nordwestmecklenburg, 
- der Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
- die kreisfreie Stadt Schwerin, 
- die große kreisangehörige Stadt Wismar, 
- das Mittelzentrum Parchim, 
- das Mittelzentrum Ludwigslust, 
- das Mittelzentrum Hagenow sowie 
- das Mittelzentrum Grevesmühlen. 

Entsprechend dem LPlG werden vom Land sowohl Sach- als auch Personalkosten für die 
Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes und die erforderlichen Aufwendungen 
für das Regionale Raumentwicklungsprogramm getragen.  

Die Aufwendungen/Auszahlungen des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 
werden gemäß § 17 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg von 
seinen Mitgliedern durch Umlagen gedeckt, soweit er keine anderen Erträge/Einzahlungen 
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hat. Die Umlagen der Verbandsmitglieder werden anteilig im Verhältnis ihrer Einwohner 
berechnet. Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung jedes Jahres festzusetzen.  

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbandes für das Haushaltsjahr 
2014 wurde die Umlage für 2014 auf 106.300,00 € festgesetzt und verteilte sich auf die 
Mitglieder wie folgt: 

Landkreis Ludwigslust-Parchim 39.768,39 € 

Landkreis Nordwestmecklenburg 23.731,22 € 

Landeshauptstadt Schwerin 21.191,25 € 

Hansestadt Wismar 9.772,59 € 

Mittelzentrum Grevesmühlen 2.459,13 € 

Mittelzentrum Hagenow 2.627,31 € 

Mittelzentrum Ludwigslust 2.782,28 € 

Mittelzentrum Parchim 3.967,83 € 
 

5 Vorjahresabschluss 

Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 wurde mit Datum 
3. März 2016 durch den Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim erstellt. Die Verbandsversammlung des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg beschloss in ihrer 54. Sitzung am 16. März 2016 
mehrheitlich, dass 

- die Verbandsversammlung den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2013 zur 
Kenntnis nimmt,  

- dem Vorstand und dem Verbandsvorsitzenden die Entlastung für das Haushaltsjahr 
2013 erteilt wird und 

- der Vorstand beauftragt wird, die im Prüfungsbericht genannten Maßnahmen 
umzusetzen und zu gegebener Zeit darüber zu berichten. 

Gemäß § 60 Absatz 5 KV M-V ist über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses bis 
spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres zu 
beschließen. Dieser Beschluss wurde in der o. g. Sitzung der Verbandsversammlung am 
16. März 2016 nicht gefasst. Im Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 ist 
aufgeführt, dass der Jahresabschluss 2013 durch die Verbandsversammlung am 
13. Juli 2016 festgestellt wird. Die Beschlussfassung über die Feststellung erfolgte auch im 
Prüfungszeitraum nicht. 

Die Anzeige gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung 
nach § 60 Absatz 5 KV M-V konnten daher noch nicht erfolgen. 

Der Beschluss über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden erfolgte nicht innerhalb der 
zeitlichen Vorgabe des § 60 Absatz 5 KV M-V. Der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2013 sowie die Öffentliche Bekanntmachung sind im Zeitraum der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2014 noch nicht erfolgt, was einen Verstoß gegen 
§ 60 Absatz 5 und 6 KV M-V darstellt. 

 

6 Haushaltsplan 2014 

Die Haushaltssatzung 2014 mit dem Haushaltsplan einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen wurde durch die 46. Verbandsversammlung am 11. Dezember 2013 einstimmig 
beschlossen. Gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V ist die beschlossene Haushaltssatzung 
unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen, die Vorlage soll vor Beginn des 
Haushaltsjahres erfolgen. Gemäß Rechenschaftsbericht 2014 erfolgte die Anzeige mit 
Schreiben vom 10. Januar 2014. Das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-
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Vorpommern hat demnach mit Schreiben vom 20. Januar 2014 die Anzeige bestätigt. Die 
Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 22. Januar 2014 auf der Internetseite des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg. Bis zu diesem Zeitpunkt befand sich der 
Regionale Planungsverband Westmecklenburg in der vorläufigen Haushaltsführung.  

Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Kredite zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungs-
ermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit überstieg nicht die Grenze nach § 53 Absatz 3 KV M-V. Im Stellenplan 
waren keine Stellen ausgewiesen. 

Laut Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 wurde bis zum Jahresende kein 
Kassenkreditbedarf gesehen. Zur Abdeckung von Liquiditätsschwankungen sollte aber mit 
der Haushaltssatzung ein genehmigungsfreier Höchstbetrag der Kassenkredite festgesetzt 
werden. 

Die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2014 nicht notwendig. 

Gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik sind im Ergebnishaushalt Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf 
aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung 
auszuweisen. Die Erträge und Aufwendungen sind nach § 8 Absatz 1 GemHVO-Doppik in 
voller Höhe zu veranschlagen. Im Haushaltsplan 2014 erfolgte kein Ansatz für die 
planmäßigen Abschreibungen. Dieses wird beanstandet. 

7 Allgemeine Feststellungen, Feststellungen zum internen 
Kontrollsystem 

7.1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Wahrnehmung der Verwaltungs- und 
Kassengeschäfte 

Gemäß § 160 Absatz 5 KV M-V ist, soweit der Regionale Planungsverband 
Westmecklenburg keine eigene Verwaltung hat, die Wahrnehmung der Verwaltungs- und 
Kassengeschäfte durch die Verbandssatzung zu regeln, § 126 Absatz 1 ist entsprechend 
anzuwenden. Danach muss ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden, der der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf und öffentlich bekannt zu machen ist.  

In der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg ist in § 18 Absatz 2 
geregelt, dass der Landkreis Ludwigslust-Parchim gegen Kostenerstattung mit der 
Kassenführung beauftragt wird. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag wurde nicht geschlossen. 

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 stellte das Ministerium für Inneres und Sport M-V auf 
Nachfrage klar, dass ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Regionalen 
Planungsverband und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim als Grundlage zur Übertragung 
der Verwaltungs- und Kassengeschäfte erforderlich ist.  

Im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 ist erwähnt, dass die 
Erarbeitung eines entsprechenden Vertrages für das I. Quartal 2016 zugesichert wurde. Auf 
Nachfrage zum aktuellen Stand wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt 
Schwerin am 7. September 2016 mitgeteilt, dass der öffentlich- rechtliche Vertrag inzwischen 
ausgearbeitet worden ist und den Vertragsparteien zur Unterzeichnung vorliegt. 

7.2 Einrichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses 

Gemäß § 154 KV M-V i. V. m. § 170 KV M-V sind für den Regionalen Planungsverband 
Westmecklenburg unter anderem die Vorschriften des § 36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V 
anzuwenden, wonach in jedem Zweckverband, somit auch für jeden Regionalen 
Planungsverband in Mecklenburg-Vorpommern, ein Rechnungsprüfungsausschuss nach 
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dem Kommunalprüfungsgesetz zu bilden ist. Dass ein Rechnungsprüfungsausschuss für den 
Regionalen Planungsverband Westmecklenburg nicht gebildet wurde, verstößt gegen die 
Vorschriften der KV M-V.  

8 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum 
Rechnungswesen 

8.1 Dienstanweisung zum Rechnungswesen 

Gemäß § 34 GemKVO-Doppik ist, um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben des 
Kassenwesens unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie 
die Verwahrung und Verwaltung von Gegenständen sicherzustellen, eine Dienstanweisung 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. Die Mindestanforderungen 
an die Dienstanweisung ergeben sich aus § 28 Absatz 2 GemHVO-Doppik. 

Gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 
ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim gegen Kostenerstattung mit der Kassenführung 
beauftragt. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim nimmt dabei sämtliche Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Haushaltswirtschaft wahr. Hierunter fallen neben dem Kassenwesen 
auch die Erstellung des Haushaltsplanes inklusive der Haushaltssatzung sowie die 
Erstellung des Jahresabschlusses.  

Bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 wurde festgestellt, 
dass der Regionale Planungsverband Westmecklenburg über keine Dienstanweisung zum 
Rechnungswesen verfügt. Im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 
2013 ist erwähnt, dass die Erstellung der Dienstanweisung für das I. Quartal 2016 
zugesichert wurde. Auf Nachfrage zum aktuellen Stand wurde dem Rechnungsprüfungsamt 
der Landeshauptstadt Schwerin am 7. September 2016 mitgeteilt, dass sich die 
Dienstanweisung zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben des Kassen- und 
Rechnungswesens noch in der Ausarbeitung befindet und in Kürze fertiggestellt werden soll. 
Insofern war nicht nachprüfbar, ob die nach § 26 Absatz 13 GemHVO-Doppik, § 27 Absatz 3 
GemHVO-Doppik, § 30 Absatz 5 GemHVO-Doppik und § 4 Absatz 11 GemHVO-Doppik 
erforderlichen Dienstanweisungen in die Dienstanweisung zum Rechnungswesen integriert 
werden. Die Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Dienstanweisung werden durch das 
Rechnungsprüfungsamt kritisiert.  

8.2 Buchführung 

Die Buchführung muss gemäß § 26 Absatz 1 GemHVO-Doppik so beschaffen sein, dass sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und die Lage der Gemeinde vermitteln kann. 

Als Finanzsoftware wurde das Finanzverfahren H&H proDoppik, welches auch der Landkreis 
Ludwigslust-Parchim nutzt, verwendet. Für den Regionalen Planungsverband 
Westmecklenburg wurde ein gesonderter Mandant (Mandant 03) angelegt. Im Haushaltsjahr 
2014 ist ausschließlich das Produkt 511100000 verwendet worden. 

Es wurde eine stichpunktartige Kontrolle der Belege vorgenommen. Feststellungen ergaben 
sich hierbei nicht.  

Die Belegablage erfolgte in zeitlicher Reihenfolge nach Anordnungsnummern. Dieses Prinzip 
wurde durchbrochen, wenn Korrekturbuchungen notwendig waren. In diesen zwei Fällen 
(Anordnungen Nr. 40000030 und 40000066) wurde die Ursprungsanordnung mit dem 
Originalbeleg der neuen Anordnung (Korrekturbuchung) beigefügt. Diese Vorgehensweise 
wird als Verstoß gegen § 29 Absatz 1 GemHVO-Doppik und gegen die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung, in diesem Fall dem Grundsatz der Klarheit, Übersichtlichkeit 
und Nachprüfbarkeit, beanstandet. 
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8.3 Kostenerstattung für die Führung des Kassenwesens 

Die Kosten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, für die Erstellung der Haushaltspläne 
2012 – 2014, für die laufende Geschäfts- und Kassenbuchführung 2012 und 2013 sowie für 
die Erstellung des Jahresabschlusses 2012 wurden dem Regionalen Planungsverband 
Westmecklenburg im Jahr 2014 durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim in Rechnung 
gestellt. 

8.4 Anordnungsbefugnis durch den 1. Stellvertreter des Landrates 

Grundsätzlich werden Anordnungen durch den Landrat des Landkreises Ludwigslust-
Parchim in seiner Funktion als Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg unterzeichnet (Anordnungsbefugnis). Bei der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2012 durch den Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde festgestellt, dass eine Vielzahl von 
Auszahlungsanordnungen durch den 1. Stellvertreter des Landrates unterzeichnet wurden, 
wofür dem 1. Stellvertreter des Landrates ab 17. März 2009 die Anordnungsbefugnis erteilt 
worden ist. Da der 1. Stellvertreter des Landrates innerhalb des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg keine Funktion innehat, wurde diese Vorgehensweise 
vom Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung des Landkreises Ludwigslust-Parchim 
als problematisch eingeschätzt. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 teilte das 
Ministerium für Inneres und Sport M-V hierzu mit, dass die Anordnungsermächtigung für den 
1. Stellvertreter des Landrates nicht zulässig ist, in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über
die Wahrnehmung der Kassenführung des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg durch den Landkreis diesbezüglich aber Regelungen getroffen werden 
könnten. 

Auch für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine Vielzahl von Anordnungen durch den 
1. Stellvertreter des Landrates unterzeichnet.

Auf Nachfrage zum aktuellen Stand der Regelungen zur Anordnungsbefugnis wurde dem 
Rechnungsprüfungsamt Schwerin am 7. September 2016 mitgeteilt, dass sich die 
Regelungen momentan noch in der Ausarbeitung befinden und in Kürze nachgereicht 
werden. 

8.5 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die nach § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderte Ermittlung des Wertes der einzelnen 
Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der 
sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg wurde im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses durchgeführt.   

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 33 GemHVO-Doppik i. V. m. 
dem durch das Innenministerium M-V herausgegebenen Leitfaden zur Bilanzierung und 
Bewertung des kommunalen Vermögens.  

Planmäßige Abschreibungen wurden gemäß § 34 GemHVO-Doppik anhand der 
landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vorgenommen, außerplanmäßige Zu- oder 
Abschreibungen erfolgten im Haushaltsjahr 2014 nicht.  

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert den 
Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreitet, können gemäß 
§ 34 Absatz 5 GemHVO-Doppik im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben werden.
Hiervon wurde im Haushaltsjahr 2014 Gebrauch gemacht. 
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Für Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unter 60 € ohne Umsatzsteuer erfolgte 
entsprechend § 31 Absatz 5 GemHVO-Doppik keine Bilanzierung, diese wurden als 
laufender Aufwand gebucht.  

8.6 Beachtung der Gliederungsvorschriften 

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden Beachtung. Die Gliederung der 
Bilanz erfolgte entsprechend § 47 GemHVO-Doppik, Abweichungen hiervon wurden nicht 
festgestellt. 

9 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

9.1 Vermögenslage 

Die Aktivseite der Bilanz stellte sich zum 31. Dezember 2014 wie folgt dar: 

31. Dezember 2013 31. Dezember 2014

in € in € 

Aktiva 

1. Anlagevermögen 260,31 195,49 

1.1 Immaterielle 
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 

1.2 Sachanlagen 260,31 195,49 

1.2.8 Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 260,31 195,49 

Summe Anlagevermögen 260,31 195,49 

2. Umlaufvermögen 96.876,08 105.942,71 

2.1 Vorräte 0,00 0,00 

2.2 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 

2.3 Wertpapiere des 
Umlaufvermögens 0,00 0,00 

2.4 Kassenbestand, 
Bankguthaben 96.876,08 105.942,71 

Summe Umlaufvermögen 96.876,08 105.942,71 

3. Rechnungsabgrenzungsposten 117,00 117,00 

3.2 Sonstige 
Rechnungsabgrenzungsposten 117,00 117,00 

Summe 
Rechnungsabgrenzungsposten 117,00 117,00 

Bilanzsumme AKTIVA 97.253,39 106.255,20 
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9.1.1 Anlagevermögen 
Im Bereich des Anlagevermögens ergab sich zum Jahresende ein Wert von 195,49 €. Der 
Vorjahreswert in Höhe von 260,31 € reduzierte sich um die planmäßigen Abschreibungen in 
Höhe von 65,82 €. Der in 2014 neu beschaffte Vermögensgegenstand in Höhe von 119,00 € 
wurde sofort abgeschrieben und mit dem Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen. Die 
Abschreibungen erfolgten entsprechend der Landeseinheitlichen Abschreibungstabelle. 

9.1.2 Umlaufvermögen 
Die Summe des Umlaufvermögens erhöhte sich um 9.066,63 € auf 105.942,71 €. Die 
Summe setzt sich ausschließlich aus dem Bankbestand der Konten des Regionalen 
Planungsverbandes zusammen. 

Stand 31.12.2013 
in € 

Zugänge 
 in € 

Abgänge 
in € 

Stand 31.12.2014 
in € 

Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin 81.260,12 265.545,09 256.513,62 90.291,59 

DKB Schwerin 15.615,96 35,16 0,00 15.651,12 

Summe 96.876,08 265.580,25 256.513,62 105.942,71 

Die Anfangs- und Endbestände konnten durch Kontoauszüge der Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin sowie der DKB-Bank nachgewiesen werden. Eine Barkasse wurde nicht geführt. 

Die Erhöhung des Umlaufvermögens von 9.066,63 € und damit die Zunahme der liquiden 
Mittel korrespondiert mit dem Finanzmittelüberschuss in Nummer 42 der Finanzrechnung. 
Dem geplanten Verbrauch von in Vorjahren nicht verbrauchten Umlagen und damit der 
geplanten Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 36.000,00 € steht die Zunahme der 
liquiden Mittel in Höhe von 9.066,63 € gegenüber, weshalb der geplante Verbrauch nicht 
notwendig war. 

Forderungen bestanden zum 31. Dezember 2014 nicht. Alle Forderungen waren bis zum 
Bilanzstichtag beglichen worden. Dementsprechend wurden in der Forderungsübersicht, die 
dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt war, keine Beträge ausgewiesen. 

9.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Jahresende wie im Vorjahr 117,00 €. 
Die Rechnungsabgrenzung dient dem Grundsatz der Perioden- und 
Verursachungsgerechtigkeit. Im vorliegenden Fall wurde die Rechnung für das Hosting der 
Website für den Regionalen Planungsverband Westmecklenburg für die Monate Januar bis 
März 2015 bereits im Haushaltsjahr 2014 bezahlt.  

Aufgrund der bestandsverändernden Geschäftsvorfälle ergab sich zum 31. Dezember 2014 
eine Bilanzsumme von 106.225,20 €. 
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Die Passivseite der Bilanz stellte sich zum 31. Dezember 2014 wie folgt dar: 

31. Dezember 2013 31. Dezember 2014

in € in € 

Passiva 

1. Eigenkapital 0,00 0,00 

Summe Eigenkapital 0,00 0,00 

2. Sonderposten 201,85 149,20 

2.1 Sonderposten zum 
Anlagevermögen 201,85 149,20 

2.1.1 Sonderposten aus 
Zuwendungen 201,85 149,20 

Summe Sonderposten 201,85 149,20 

3. Rückstellungen 91.301,24 44.259,08 

3.3 Sonstige Rückstellungen 91.301,24 44.259,08 

Summe Rückstellungen 91.301,24 44.259,08 

4. Verbindlichkeiten 5.750,30 61.846,92 

4.5 Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 5.468,34 5.402,19 

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 281,96 56.444,73 

Summe Verbindlichkeiten 5.750,30 61.846,92 

Bilanzsumme PASSIVA 91.503,09 106.255,20 

9.1.4 Eigenkapital 
Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg finanziert sich ausschließlich über die 
Umlagen seiner Mitglieder. Sollten die Umlagen eines Jahres nicht vollständig verbraucht 
werden, werden sie als Rückstellungen bilanziert, die auch durch liquide Mittel gedeckt sein 
müssen. 

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg wies daher kein Eigenkapital im 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 aus. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 
31. Dezember 2014: 0,00 Prozent.

9.1.5 Sonderposten 
Der Sonderposten resultierte aus einer Zuwendung für die Anschaffung von Betriebs- und 
Geschäftsausstattung im Jahr 2002. Die Nutzungsdauer hierfür  beträgt 15 Jahre. 
Ausgehend von einem Anschaffungswert von 987,39 € belief sich der Restbuchwert zum 
31. Dezember 2014 auf 186,49 €. Gemäß § 37 Absatz 2 GemHVO-Doppik erfolgte die
Auflösung des Sonderpostens ertragswirksam über die Restnutzungsdauer des jeweils mit 
dem Sonderposten finanzierten Vermögensgegenstandes. Da 80 Prozent der 
Anschaffungskosten gefördert wurden, wies der Sonderposten zum 31. Dezember 2014 
einen Betrag in Höhe von 149,20 € aus, was 80 Prozent des Restbuchwertes entsprach. 
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9.1.6 Rückstellungen 
Die Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen resultierten ausschließlich aus 
Umlagen, die der Regionale Planungsverband Westmecklenburg in den Vorjahren von 
seinen Mitgliedern erhoben hatte, die aber noch nicht vollumfänglich verbraucht wurden. Die 
Vorgehensweise resultierte aus einem Hinweisschreiben des Ministeriums für Inneres und 
Sport M-V vom 10. Februar 2012, in dem darauf hingewiesen wurde, dass nicht verwendete 
Umlagen aus Vorjahren sowie im Haushaltsjahr erhobene und nicht verbrauchte Umlagen 
als Sonstige Rückstellungen aus finanziellen Verpflichtungen auf der Passivseite der Bilanz 
zu verbuchen sind und nicht z. B. als Eigenkapital. 

Die Rückstellung betrug zum 31. Dezember 2013 insgesamt 91.301,24 €. Für das 
Haushaltsjahr 2014 war eine Verwendung der Umlagen aus Vorjahren in Höhe von 
36.300,00 € geplant. Da die Aufwendungen die Erträge aber überstiegen, wurde eine 
Rückstellungsauflösung in Höhe von 47.042,16 € vorgenommen. Damit betrugen die 
Rückstellungen zum 31. Dezember 2014 insgesamt 44.259,08 €. Die ertragswirksame 
Buchung wurde auf dem Sachkonto 511100000.4661400 vorgenommen und führte innerhalb 
der Ergebnisrechnung zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis. 

9.1.7 Verbindlichkeiten 
Als Verbindlichkeiten wurden zum 31. Dezember 2014 insgesamt 61.846,92 € ausgewiesen. 
Diese verteilten sich auf 5.402,19 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
56.444,73 € sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten wurden vollständig in der 
Verbindlichkeitenübersicht, welche dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, 
ausgewiesen. Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2014: 58,21 Prozent. 

9.2 Finanzlage 

Die Analyse der Finanzlage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg erfolgte 
anhand der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung 2014.  

Die Finanzrechnung stellte sich im Ergebnis zum 31. Dezember 2014 wie folgt dar:  

Einzahlungs- und Auszahlungsart Ansatz Ergebnis Abweichung 

Einzahlungen 

Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfereinzahlungen 343.700,00 265.545,09 -78.154,91 

Zinseinzahlungen 0,00 35,16 35,16 

Summe ordentliche Einzahlungen 343.700,00 265.580,25 -78.119,75 

Auszahlungen 

Sonstige laufende Auszahlungen 379.500,00 256.394,62 -123.105,38 

Zinsauszahlungen 500,00 0,00 -500,00 

Summe ordentliche Auszahlungen 380.000,00 256.394,62 -123.605,38 

Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen -36.300,00 9.185,63 45.485,63 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 119,00 -381,00 

Finanzmittelüberschuss -36.800,00 9.066,63 45.866,63 

Beträge in € 
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9.2.1 Einzahlungen  
Die Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis resultierten insbesondere aus 
der Abwicklung des Projektes für die Biosphärenpads. Die finanzielle Abwicklung erfolgte 
nicht wie geplant über den Verband, sondern über das Biosphärenreservat Schaalsee. Den 
Mindereinzahlungen stehen somit Minderauszahlungen gegenüber. 

Einzahlung Ansatz Ergebnis Abweichung 

Zuwendung aus Fördermitteln des BMVBS 
für 2 Umsetzungsprojekte zum 
Modellvorhaben der Raumordnung 
"Aktionsprogramm regionale 
Daseinsvorsorge"  67.400,00 70.366,09 2.966,09 

Zuwendung der Metropolregion Hamburg 
zur Finanzierung der Biosphärenpads 90.000,00 88.879,00 -1.121,00 

Zuwendung des Biosphärenreservates 
Schaalsee zur Finanzierung der 
Biosphärenpads 80.000,00 0,00 -80.000,00 

Umlage der Mitglieder 106.300,00 106.300,00 0,00 

Zinseinzahlungen 0,00 35,16 35,16 

Summe 343.700,00 265.580,25 -78.119,75 

Beträge in € 

Die Zinseinzahlungen resultierten aus der Anlage von liquiden Mitteln. 

9.2.2 Auszahlungen 
Die Abweichungen zwischen den geplanten Ansätzen und dem Ergebnis 2014 wurden im 
Anhang zum Jahresabschluss erläutert.  

Von den geplanten Mitteln innerhalb des Projektes Regionalplanung erfolgten keine 
Auszahlungen zur Gesundheitswirtschaft. Mit der Erstellung des 
Siedlungsentwicklungskonzeptes und des Einzelhandelskonzeptes für die Landeshauptstadt 
Schwerin ist 2014 begonnen worden, die Rechnungen dazu gingen im Dezember 2014 ein 
und wurden im Januar 2015 gebucht. Die größte Abweichung zwischen Haushaltsansatz und 
Ergebnis resultierte aus der Minderauszahlung für die Biosphärenpads (siehe Einzahlungen). 

Geplante Zinsauszahlungen für die mögliche Inanspruchnahme des Kassenkredites fielen 
2014 nicht an. 
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Auszahlung Ansatz Ergebnis Abweichung 

Auszahlungen für die Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten 

363.000,00 241.179,16 -121.820,84 

Geschäftsauszahlungen 16.000,00 14.878,55 -1.121,45 

Auszahlungen für Beiträge, 
Versicherungen und sonstiges 

0,00 272,06 272,06 

Verfügungsmittel 500,00 64,85 -435,15 

Zinsauszahlungen 500,00 0,00 -500,00 

Summe 380.000,00 256.394,62 -123.605,38 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 119,00 -381,00 

Summe 380.500,00 256.513,62 -123.986,38 

Beträge in € 

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um den Kauf eines 
geringwertigen Gegenstandes der Betriebs- und Geschäftsausstattung für 119,00 € im Jahr 
2014. 

9.2.3 Auswertung 
Der Haushaltsplan 2014 wies bei den Ein- und Auszahlungen einen Saldo von 
-36.800,00 € aus. Die Deckung des negativen Saldos war durch die Abnahme liquider Mittel, 
die sich zum 31. Dezember 2013 auf 96.876,08 € beliefen, beabsichtigt.  

Die im Jahresabschluss zu verzeichnenden Abweichungen im Bereich der Ein- und 
Auszahlungen führten im Ergebnis dazu, dass keine Abnahme der liquiden Mittel, sondern 
eine Zunahme der liquiden Mittel um 9.066,63 € eintrat. Die Gesamtabweichung gegenüber 
der Planung beträgt somit 45.866,63 €. Ursache hierfür ist hauptsächlich die finanzielle 
Abwicklung des Projektes Biosphärenpads, da die Abwicklung des Projektes nicht über den 
Regionalen Planungsverband Westmecklenburg, sondern vordergründig über das 
Biosphärenreservat Schaalsee erfolgte. Eine weitere Ursache waren Rechnungen, die nicht 
mehr in 2014 bezahlt wurden. Der Verband hatte zum 31. Dezember 2014 Verbindlichkeiten 
in Höhe von 61.846,92 € zu verzeichnen.  

9.3 Ertragslage 

Die Analyse der Ertragslage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg erfolgte 
anhand der dem Jahresabschluss beigefügten Ergebnisrechnung 2014.  

Die Ergebnisrechnung stellte sich zum 31. Dezember 2014 wie folgt dar:  
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Ertrags- und Aufwandsart Ansatz Ergebnis Abweichung 

Erträge 

Zuwendungen, allgemeine 
Umlagen und sonstige 
Transfererträge 343.700,00 265.597,74 -78.102,26 

Sonstige laufende Erträge 36.300,00 47.042,16 10.742,16 

Summe der Erträge 380.000,00 312.639,90 -67.360,10 

Aufwendungen 

Abschreibungen 0,00 183,82 183,82 

Sonstige laufende 
Aufwendungen 379.500,00 312.491,24 -67.008,76 

Summe der Aufwendungen 379.500,00 312.675,06 -66.824,94 

Laufendes Ergebnis aus 
Verwaltungstätigkeit 500,00 -35,16 -535,16 

Zinserträge 0,00 35,16 35,16 

Zinsaufwendungen 500,00 0,00 -500,00 

Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 

Beträge in € 

Hinsichtlich der Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf 
die Ausführungen zur Analyse der Finanzlage verwiesen. Unterschiede ergaben sich nur im 
Hinblick auf die gebildeten Rückstellungen, deren Auflösung einen Ertrag, jedoch keine 
Einzahlung zur Folge hatte sowie Aufwendungen offener Verbindlichkeiten, denen 2014 
Aufwand, aber noch keine Auszahlungen gegenüberstanden.   

Im Haushaltsplan war eine ausgeglichene Ergebnisrechnung vorgesehen, wobei eine 
Verwendung der Umlagen aus Vorjahren in Höhe von 36.300,00 € geplant war. Da die 
Aufwendungen die Erträge aber um 47.042,16 € überstiegen, wurde eine 
Rückstellungsauflösung in Höhe von 47.042,16 € vorgenommen. Die ertragswirksame 
Auflösung der Rückstellungen führte innerhalb der Ergebnisrechnung zu einem 
ausgeglichenen Jahresergebnis. 

10 Prüfungskosten 

Gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 KPG M-V hat sich der Regionale Planungsverband 
Westmecklenburg, soweit ein Mitglied ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet hat, dieses 
Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen. Damit fällt die Prüfung des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg unter die örtliche Prüfung, weshalb keine 
Prüfungskosten erhoben werden. Haben mehrere Mitglieder ein Rechnungsprüfungsamt 
eingerichtet, ist gemäß den Erläuterungen zum KPG M-V zu § 1 Absatz 3 Satz 2 KPG M-V 
sicherzustellen, dass sich der zu prüfende Verband dieser im regelmäßigen Wechsel 
bedient. Dieser Anforderung wird durch die Regelung des § 18 Absatz 3 der Satzung des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg Rechnung getragen, wonach die Prüfung 
im regelmäßigen zeitlichen Wechsel durch das Rechnungsprüfungsamt eines Mitgliedes 
durchgeführt wird (sh. hierzu auch Pkt. 1.1 des Prüfungsberichtes).  

Von der Erhebung von Prüfungskosten wird daher abgesehen. 
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11 Gemeinsame Stellungnahme 

Mit Datum vom 11. Oktober 2016 wurde durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
Fachdienst Finanzen und die Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg eine gemeinsame Stellungnahme zum Berichtsentwurf übersandt. 

Zur Prüfungsfeststellung, dass für den Verband ein Rechnungsprüfungsausschuss entgegen 
§ 36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V nicht gebildet worden ist, wird die bisher vertretende
Rechtsauffassung vorgetragen. Danach sei die Regelung des § 36 Absatz 2 KV M-V nicht 
direkt anwendbar, sondern über § 170 KV M-V und nur soweit das Landesplanungsgesetz 
als spezielle Rechtsgrundlage keine Regelung trifft. Die Regelung des § 14 des 
Landesplanungsgesetzes wird für abschließend erachtet, so dass es auch nicht zu einer 
ergänzenden Anwendung der Regelungen der KV M-V für Zweckverbände 
gemäß § 12 Absatz 5 Landesplanungsgesetz kommen kann. Auch ergibt sich eine 
Verpflichtung zur Errichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses nicht aus dem KPG. 
Insofern wird eine rechtliche Verpflichtung zur Errichtung eines 
Rechnungsprüfungsausschusses nicht gesehen. 

Zwischenzeitlich sind die Planungsverbände über das Ministerium für Inneres und Sport M-V 
informiert worden, dass die Errichtung von Rechnungsprüfungsausschüssen geboten sei. 
Dem folgend beabsichtigt der Verband eine Änderung der Verbandsatzung. 

12 Abschließender Prüfungsvermerk 

12.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen 

Die Buchführung konnte den nach § 26 Absatz 1 GemHVO-Doppik geforderten Überblick 
über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Regionalen Planungsverbandes vermitteln.  

Die Finanzrechnung weist für 2014 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen in Höhe von 9.185,63 € sowie einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 
9.066,63 € aus. Die Ergebnisrechnung weist für 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 
aus. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 zeigt den Verlauf der 
Haushaltswirtschaft sowie wichtige Ereignisse auf und spiegelt die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wider. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen dem Regionalen Planungsverband und dem 
Landkreis Ludwigslust-Parchim als Grundlage zur Übertragung der Verwaltungs- und 
Kassengeschäfte liegt den Vertragsparteien zur Unterzeichnung vor, konnte in die Prüfung 
aber noch nicht einbezogen werden. 

Die Dienstanweisung zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben des Kassen- und 
Rechnungswesens sowie die Regelungen zur Anordnungsbefugnis für den 1. Stellvertreter 
des Landrates liegen noch nicht vor. 

Ein Rechnungsprüfungsausschuss für den Regionalen Planungsverband Westmecklenburg 
wurde entgegen § 36 Absatz 2 Satz 5 KV M-V nicht gebildet.  

12.2 Bestätigungsvermerk 

Gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 KPG M-V erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg durch das Rechnungsprüfungsamt eines 
Verbandsmitgliedes im Rahmen der örtlichen Prüfung. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß 
§ 3 Absatz 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der
Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung wurde der Jahresabschluss - 
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bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem Anhang sowie den 
Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens des 

Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 

für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. 

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss 
gemäß § 161 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik 
wurden vom Fachdienst Finanzen des Landkreises Ludwigslust-Parchim, dem die Buch- und 
Kassenführung für den Verband obliegt, unter der Gesamtverantwortung des 
Verbandsvorsitzenden erstellt. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes der 
Landeshauptstadt Schwerin ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter 
Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen. Die 
Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden.  

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in 
den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  

Für den Regionalen Planungsverband Westmecklenburg ist der Fachdienst Finanzen des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg mit der Kassenführung beauftragt.  

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung des Regionalen Planungsverbandes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum 
Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Schwerin ist der 
Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

Die Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen Einwendungen 
geführt.  

 Entgegen § 34 GemKVO-Doppik i. V. m. § 28 GemHVO- Doppik verfügt der
Regionale Planungsverband Westmecklenburg über keine Dienstanweisung zum
Rechnungswesen.

Mit dieser Einschränkung entsprechen nach hiesiger Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss 
erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 161 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 60 KV M-V und 
der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg. 
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13 Anlagen 

Anlage 1 Schlussbilanz 2014 

Anlage 2 Ergebnisrechnung 2014 

Anlage 3 Finanzrechnung 2014 

Anlage 4 Anhang zum Jahresabschluss 2014 

Anlage 5 Anlagenübersicht 2014 

Anlage 6 Forderungsübersicht 2014 

Anlage 7 Verbindlichkeitenübersicht 2014 

Anlage 8 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel 
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 2014 

Anlage 9 Rechenschaftsbericht 2014 

Anlage 10 Haushaltssatzung 2014  
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